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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.2003

Norm

ABGB §459

Rechtssatz

Der Pfandgläubiger ist nicht berechtigt, die Pfandsache eigenmächtig zu veräußern. Allein aus dem Umstand, dass ihm

den Vertragsbestimmungen nach ein zusätzliches "Recht" auf Verwertung eingeräumt wurde, kann eine Verp ichtung

zur Ausübung dieses Rechtes nicht abgeleitet werden. Vielmehr bleibt es dem Gläubiger überlassen, ob er zur

Wahrnehmung seiner Interessen dieses Recht ausübt. Hier: Keine Verp ichtung bei drohendem Kursverfall eine

Veräußerung der verpfändeten Aktien vorzunehmen.
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